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Steuerliche Förderung von Klima-
schutz-Investitionen
Neues Klimaschutz-Investitionsprämien-
gesetz
Der Referentenentwurf für ein Wachstums-
chancengesetz enthält in Artikel 1 einen 
Entwurf für ein neues Klimaschutz-Investi-
tionsprämiengesetz. Dieses Gesetz bietet 
Unternehmern steuerliche Anreize für kli-
maschutzfördernde Investitionen in ihrem 
Unternehmen. 

Förderung
Gefördert werden soll die Anschaffung oder 
Herstellung beweglicher Wirtschaftsgüter, 
die geeignet sind, die Energieeffizienz des 
Unternehmens zu verbessern. Letzteres ist 
durch die Erstellung eines Energieeinspar-
konzepts nachzuweisen. Welche Anforde-
rungen für die Ausarbeitung eines solchen 

Konzeptes gelten sollen, ist derzeit noch 
offen. Für die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten gilt ein Sockelbetrag von  
€ 10.000,00. 

Förderhöhe
Nach dem Referentenentwurf soll die Inves-
titionsprämie 15 % von den förderfähigen 
Aufwendungen nach dem Gesetz betra-
gen. Es sind Höchstbeträge für jedes Un-
ternehmen geplant.

Einkunftsarten
Investitionsprämien werden nur an Steuer-
pflichtige gezahlt, die Gewinneinkünfte er-
zielen, also solche aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbst-
ständiger Arbeit. 

Referentenentwurf für ein  
Wachstumschancengesetz 
Referentenentwurf 
Das Bundesfinanzministerium hat vor Kur-
zem den ersten Referentenentwurf für ein 
„Gesetz zur Stärkung von Wachstumschan-
cen, Investitionen und Innovation sowie 
Steuervereinfachung und Steuerfairness“ 
(Wachstumschancengesetz), vorgelegt. 
Die wesentlichen geplanten Änderungen 
im Einkommensteuer- und Umsatzsteuer-
recht sind u. a.:

Geringwertige Wirtschaftsgüter
Die Grenze der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten für geringwertige Wirt-
schaftsgüter soll von bisher € 800,00 auf 
€ 1.000,00 ansteigen. Die Betragsspanne 
der Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten für die Bildung eines Sammelpostens 
für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens soll von derzeit € 250,00 bis 
€ 1.000,00 auf € 5.000,00 erhöht werden. 
Gleichzeitig ist geplant, die Auflösungs-
dauer für den Sammelposten von fünf auf 
drei Jahre zu verringern. 

Geschenke
Für Geschenke an Personen, die nicht 
Arbeitnehmer der schenkenden Person 
sind (z. B. Geschenke an Geschäftspartner), 
soll die Betragsgrenze von derzeit € 35,00 
auf € 50,00 erhöht werden. 

Private Veräußerungsgeschäfte
Einkünfte aus privaten Veräußerungsge-
schäften sind derzeit ab € 600,00 steu-
erpflichtig. Diese Freigrenze soll auf  
€ 1.000,00 erhöht werden. 

Vermietung und Verpachtung
Bei den Einnahmen aus Vermietung und 
Verpachtung soll eine Freigrenze von  
€ 1.000,00 eingeführt werden. Diese Maß-
nahme soll zur Bürokratieentlastung bei-
tragen. Vermieter, deren Einnahmen nicht 
höher sind, brauchen diese ab 2024 nicht 
mehr zu erklären. 

Umsatzsteuer
Kleinunternehmer, das sind Unterneh-
mer, deren Umsätze nicht mehr als  
€ 22.000,00 im Kalenderjahr betragen, 
(vgl. § 19 Umsatzsteuergesetz/UStG) sol-
len künftig generell keine Umsatzsteuer-
Jahreserklärung mehr abgeben müssen 
und auch von der Abgabe regelmäßiger 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen befreit 
werden. Generell sollen Unternehmer von 
der Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen befreit werden, wenn die abge-
führte Umsatzsteuer im vorangegangenen 
Kalenderjahr nicht mehr als € 2.000,00 
(bisher € 1.000,00) betragen hat. 

Wann Steuerzahler 
in die eigene Tasche 
wirtschaften 

Einkommensbesteuerung
Der Bund der Steuerzahler ermit-
telt alljährlich den sogenannten 
Steuerzahler-Gedenktag. Der Ge-
denktag zeigt auf, ab wann Bürge-
rinnen und Bürger wieder für ihr 
eigenes Portemonnaie arbeiten. 
Für 2023 fiel der Gedenktag auf 
den 12. Juli. Nach Berechnungen 
des Steuerzahlerbundes gehen 
von einem verdienten Euro 52,7 
Cent an Steuern (21 Cent) und So-
zialabgaben (31,7 Cent) an Staat 
und Sozialversicherungsträger. 
Den Steuerbürgern bleiben im Er-
gebnis von einem Euro nur noch 
47,3 Cent.

Vergleich zu 2022
Im Vergleich zum Vorjahr 2022 
liegt der Gedenktag einen Tag frü-
her und damit die Belastungsquo-
te um 0,3 Prozentpunkte niedriger. 
Dies ist unter anderem auf die re-
duzierte Mehrwertsteuer auf Erd-
gas und Fernwärme sowie auf die 
rückläufigen Immobiliensätze mit 
in Folge sinkender Grunderwerb-
steuern sowie auf die Abschaf-
fung der EEG-Umlage zurückzu-
führen. 

Höhere Belastungsquote
Die Belastungsquote 2023 liegt 
dennoch höher. Denn die hohen 
Inflationsraten führen zu steigen-
den Verbraucherpreisen und da-
mit zu einer höheren Mehrwert-
steuer. Der Steuerzahlerbund kri-
tisiert vor allem auch den unge-
nügenden Abbau der kalten Pro-
gression.

Höhere Belastungen für Singles
Für allein lebende Arbeitnehmer 
schätzt der Steuerzahlerbund die 
Belastungsquote auf 53,7 Pro-
zent. Ihr Steuerzahlergedenktag 
fiel erst auf Samstag, den 15. Juli. 
Aber egal ob Single oder Mehr-
personenhaushalt: Allen Erwerbs-
tätigen bleibt weniger als die Hälf-
te ihres Einkommens zur freien 
Verfügung.
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BMF-Schreiben zur Abgeltungsteuer
Einzelfragen zur Abgeltungsteuer 
Die Finanzverwaltung hat mit Schreiben vom 11.7.2023 (Az. 
IV C 1 - S 2252/19/10003 :013) Einzelfragen rund um die Ab-
geltungsteuer auf Kapitaleinkünfte (vgl. BMF-Schreiben vom 
19.5.2022 – (IV C 1 - S 2252/19/10003 :009 BStBl 2022 I S. 
742) geändert bzw. ergänzt. Die Neufassung enthält zahlrei-
che Beispielrechnungen, insbesondere zur institutsübergrei-
fenden Verlustverrechnung. Für Kapitalanleger enthalten diese 
Ergänzungen informative Berechnungsgrundlagen. 

Streit mit Depotbank
Begrüßenswert für Anleger ist die Klarstellung, dass von einem 
Kreditinstitut im Vergleichsweg anlässlich eines Rechtsstreits 
übernommene Verfahrenskosten (Anwaltskosten, Gerichtskos-
ten) keine steuerpflichtigen Einnahmen aus Kapitalvermögen 
sind (Rdn 83a).

Barausgleich und Bonusaktien
Ausführlich nimmt die Finanzverwaltung Stellung zum Bar-
ausgleich beim Anteilstausch und zu Bonusaktien (Rdn. 100a, 
111). Klargestellt wird, dass ein für Altaktien (vor dem 1.1.2009 
erworben) gezahlter Barausgleich nicht steuerpflichtig ist. 
Für Bonusaktien, die von einer ausländischen Kapitalgesell-
schaft ausgegeben werden, sind im Regelfall Anschaffungs-
kosten von Null anzusetzen. Kurszuwächse sind dann im Ver-
äußerungsfall voll steuerpflichtig. Das BMF-Schreiben enthält 
allerdings eine Aufzählung von Ausnahmen, die im Einzelfall 
zu prüfen sind. 

Aktienverluste 
Unverändert hält die Finanzverwaltung an der beschränk-
ten Verlustverrechnung von Aktienverlusten mit Aktien-
gewinnen fest (Rdn 118). Eingefügt wird erstmals eine ver-
bindliche Reihenfolge für die Verlustverrechnung in den 

Verlustverrechnungskreisen der Aktienveräußerungsverlus-
te, Verluste aus Termingeschäften und sonstigen Verluste.

Anhängiges BVerfG Verfahren
Die Finanzverwaltung erwähnt in dem BMF-Schreiben nicht 
das laufende Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 
unter dem Az. 2 BvL 3/21. Nach Auffassung des Bundesfi-
nanzhofs (vgl. Vorlagebeschluss vom 17.11.2020 (VIII R 11/18) 
verstößt die Verlustverrechnungsbeschränkung in Bezug auf 
Aktienveräußerungsverluste gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz (Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz/GG). 

Bundesfinanzhof stärkt Rechte der Mieter

Steuerermäßigungen
Für haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen für Re-
novierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
können Steuerpflichtige Steuerermäßigungen in Anspruch 
nehmen. Die Steuerermäßigung beträgt 20 % der Aufwen-
dungen, höchstens € 4.000,00 (bei haushaltsnahen Dienst-
leistungen) bzw. € 1.200,00 (bei Handwerkerleistungen). Vo-
raussetzung ist u. a. eine unbare Zahlung. 

BFH schafft Klarheit
Strittig war bisher, ob auch Mieter die Steuerermäßigungen in 
Anspruch nehmen können, obwohl diese regelmäßig nicht im 
Besitz der Rechnungen für die Dienstleistungen sind. Der Bun-
desfinanzhof/BFH hat mit Urteil vom 20.4.2023 (Az. VI R 24/20) 
jetzt für Klarheit gesorgt und bestätigte die vielfach bestehen-
de Verwaltungspraxis, nach der (bisher) Wohnungseigentümer 

und jetzt auch Mieter die Steuerermäßigungen in Anspruch 
nehmen können. Dies, obwohl diese Personenkreise nicht die 
Auftraggeber für die Dienstleistungen sind. Vielmehr erfolgt 
eine Beauftragung regelmäßig durch die Hausverwaltung. Die-
se ist auch der Empfänger der Rechnung. 

Rechnung nicht entscheidend
Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung (Vorinstanz: Nieder-
sächsisches FG, Urteil vom 8.5.2019, 4 K 120/18) hat der BFH 
in dem Urteil klargestellt, dass es für die Steuerermäßigung 
weder darauf ankommt, dass der Steuerpflichtige die Verträ-
ge mit den Dienstleistern abgeschlossen hat, noch im Besitz 
der Rechnungen ist. Als Nachweis reicht eine Wohnnebenkos-
tenabrechnung bzw. eine entsprechende Bescheinigung der 
Hausverwaltung nach anerkanntem Muster sowie der Nach-
weis einer unbaren Zahlung. 
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Steuerliche Förderung von Klima-
schutz-Investitionen
Neues Klimaschutz-Investitionsprämien-
gesetz
Der Referentenentwurf für ein Wachstums-
chancengesetz enthält in Artikel 1 einen 
Entwurf für ein neues Klimaschutz-Investi-
tionsprämiengesetz. Dieses Gesetz bietet 
Unternehmern steuerliche Anreize für kli-
maschutzfördernde Investitionen in ihrem 
Unternehmen. 

Förderung
Gefördert werden soll die Anschaffung oder 
Herstellung beweglicher Wirtschaftsgüter, 
die geeignet sind, die Energieeffizienz des 
Unternehmens zu verbessern. Letzteres ist 
durch die Erstellung eines Energieeinspar-
konzepts nachzuweisen. Welche Anforde-
rungen für die Ausarbeitung eines solchen 

Konzeptes gelten sollen, ist derzeit noch 
offen. Für die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten gilt ein Sockelbetrag von  
€ 10.000,00. 

Förderhöhe
Nach dem Referentenentwurf soll die Inves-
titionsprämie 15 % von den förderfähigen 
Aufwendungen nach dem Gesetz betra-
gen. Es sind Höchstbeträge für jedes Un-
ternehmen geplant.

Einkunftsarten
Investitionsprämien werden nur an Steuer-
pflichtige gezahlt, die Gewinneinkünfte er-
zielen, also solche aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbst-
ständiger Arbeit. 

Referentenentwurf für ein  
Wachstumschancengesetz 
Referentenentwurf 
Das Bundesfinanzministerium hat vor Kur-
zem den ersten Referentenentwurf für ein 
„Gesetz zur Stärkung von Wachstumschan-
cen, Investitionen und Innovation sowie 
Steuervereinfachung und Steuerfairness“ 
(Wachstumschancengesetz), vorgelegt. 
Die wesentlichen geplanten Änderungen 
im Einkommensteuer- und Umsatzsteuer-
recht sind u. a.:

Geringwertige Wirtschaftsgüter
Die Grenze der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten für geringwertige Wirt-
schaftsgüter soll von bisher € 800,00 auf 
€ 1.000,00 ansteigen. Die Betragsspanne 
der Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten für die Bildung eines Sammelpostens 
für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens soll von derzeit € 250,00 bis 
€ 1.000,00 auf € 5.000,00 erhöht werden. 
Gleichzeitig ist geplant, die Auflösungs-
dauer für den Sammelposten von fünf auf 
drei Jahre zu verringern. 

Geschenke
Für Geschenke an Personen, die nicht 
Arbeitnehmer der schenkenden Person 
sind (z. B. Geschenke an Geschäftspartner), 
soll die Betragsgrenze von derzeit € 35,00 
auf € 50,00 erhöht werden. 

Private Veräußerungsgeschäfte
Einkünfte aus privaten Veräußerungsge-
schäften sind derzeit ab € 600,00 steu-
erpflichtig. Diese Freigrenze soll auf  
€ 1.000,00 erhöht werden. 

Vermietung und Verpachtung
Bei den Einnahmen aus Vermietung und 
Verpachtung soll eine Freigrenze von  
€ 1.000,00 eingeführt werden. Diese Maß-
nahme soll zur Bürokratieentlastung bei-
tragen. Vermieter, deren Einnahmen nicht 
höher sind, brauchen diese ab 2024 nicht 
mehr zu erklären. 

Umsatzsteuer
Kleinunternehmer, das sind Unterneh-
mer, deren Umsätze nicht mehr als  
€ 22.000,00 im Kalenderjahr betragen, 
(vgl. § 19 Umsatzsteuergesetz/UStG) sol-
len künftig generell keine Umsatzsteuer-
Jahreserklärung mehr abgeben müssen 
und auch von der Abgabe regelmäßiger 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen befreit 
werden. Generell sollen Unternehmer von 
der Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen befreit werden, wenn die abge-
führte Umsatzsteuer im vorangegangenen 
Kalenderjahr nicht mehr als € 2.000,00 
(bisher € 1.000,00) betragen hat. 

Wann Steuerzahler 
in die eigene Tasche 
wirtschaften 

Einkommensbesteuerung
Der Bund der Steuerzahler ermit-
telt alljährlich den sogenannten 
Steuerzahler-Gedenktag. Der Ge-
denktag zeigt auf, ab wann Bürge-
rinnen und Bürger wieder für ihr 
eigenes Portemonnaie arbeiten. 
Für 2023 fiel der Gedenktag auf 
den 12. Juli. Nach Berechnungen 
des Steuerzahlerbundes gehen 
von einem verdienten Euro 52,7 
Cent an Steuern (21 Cent) und So-
zialabgaben (31,7 Cent) an Staat 
und Sozialversicherungsträger. 
Den Steuerbürgern bleiben im Er-
gebnis von einem Euro nur noch 
47,3 Cent.

Vergleich zu 2022
Im Vergleich zum Vorjahr 2022 
liegt der Gedenktag einen Tag frü-
her und damit die Belastungsquo-
te um 0,3 Prozentpunkte niedriger. 
Dies ist unter anderem auf die re-
duzierte Mehrwertsteuer auf Erd-
gas und Fernwärme sowie auf die 
rückläufigen Immobiliensätze mit 
in Folge sinkender Grunderwerb-
steuern sowie auf die Abschaf-
fung der EEG-Umlage zurückzu-
führen. 

Höhere Belastungsquote
Die Belastungsquote 2023 liegt 
dennoch höher. Denn die hohen 
Inflationsraten führen zu steigen-
den Verbraucherpreisen und da-
mit zu einer höheren Mehrwert-
steuer. Der Steuerzahlerbund kri-
tisiert vor allem auch den unge-
nügenden Abbau der kalten Pro-
gression.

Höhere Belastungen für Singles
Für allein lebende Arbeitnehmer 
schätzt der Steuerzahlerbund die 
Belastungsquote auf 53,7 Pro-
zent. Ihr Steuerzahlergedenktag 
fiel erst auf Samstag, den 15. Juli. 
Aber egal ob Single oder Mehr-
personenhaushalt: Allen Erwerbs-
tätigen bleibt weniger als die Hälf-
te ihres Einkommens zur freien 
Verfügung.
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BMF-Schreiben zur Abgeltungsteuer
Einzelfragen zur Abgeltungsteuer 
Die Finanzverwaltung hat mit Schreiben vom 11.7.2023 (Az. 
IV C 1 - S 2252/19/10003 :013) Einzelfragen rund um die Ab-
geltungsteuer auf Kapitaleinkünfte (vgl. BMF-Schreiben vom 
19.5.2022 – (IV C 1 - S 2252/19/10003 :009 BStBl 2022 I S. 
742) geändert bzw. ergänzt. Die Neufassung enthält zahlrei-
che Beispielrechnungen, insbesondere zur institutsübergrei-
fenden Verlustverrechnung. Für Kapitalanleger enthalten diese 
Ergänzungen informative Berechnungsgrundlagen. 

Streit mit Depotbank
Begrüßenswert für Anleger ist die Klarstellung, dass von einem 
Kreditinstitut im Vergleichsweg anlässlich eines Rechtsstreits 
übernommene Verfahrenskosten (Anwaltskosten, Gerichtskos-
ten) keine steuerpflichtigen Einnahmen aus Kapitalvermögen 
sind (Rdn 83a).

Barausgleich und Bonusaktien
Ausführlich nimmt die Finanzverwaltung Stellung zum Bar-
ausgleich beim Anteilstausch und zu Bonusaktien (Rdn. 100a, 
111). Klargestellt wird, dass ein für Altaktien (vor dem 1.1.2009 
erworben) gezahlter Barausgleich nicht steuerpflichtig ist. 
Für Bonusaktien, die von einer ausländischen Kapitalgesell-
schaft ausgegeben werden, sind im Regelfall Anschaffungs-
kosten von Null anzusetzen. Kurszuwächse sind dann im Ver-
äußerungsfall voll steuerpflichtig. Das BMF-Schreiben enthält 
allerdings eine Aufzählung von Ausnahmen, die im Einzelfall 
zu prüfen sind. 

Aktienverluste 
Unverändert hält die Finanzverwaltung an der beschränk-
ten Verlustverrechnung von Aktienverlusten mit Aktien-
gewinnen fest (Rdn 118). Eingefügt wird erstmals eine ver-
bindliche Reihenfolge für die Verlustverrechnung in den 

Verlustverrechnungskreisen der Aktienveräußerungsverlus-
te, Verluste aus Termingeschäften und sonstigen Verluste.

Anhängiges BVerfG Verfahren
Die Finanzverwaltung erwähnt in dem BMF-Schreiben nicht 
das laufende Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 
unter dem Az. 2 BvL 3/21. Nach Auffassung des Bundesfi-
nanzhofs (vgl. Vorlagebeschluss vom 17.11.2020 (VIII R 11/18) 
verstößt die Verlustverrechnungsbeschränkung in Bezug auf 
Aktienveräußerungsverluste gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz (Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz/GG). 

Bundesfinanzhof stärkt Rechte der Mieter

Steuerermäßigungen
Für haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen für Re-
novierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
können Steuerpflichtige Steuerermäßigungen in Anspruch 
nehmen. Die Steuerermäßigung beträgt 20 % der Aufwen-
dungen, höchstens € 4.000,00 (bei haushaltsnahen Dienst-
leistungen) bzw. € 1.200,00 (bei Handwerkerleistungen). Vo-
raussetzung ist u. a. eine unbare Zahlung. 

BFH schafft Klarheit
Strittig war bisher, ob auch Mieter die Steuerermäßigungen in 
Anspruch nehmen können, obwohl diese regelmäßig nicht im 
Besitz der Rechnungen für die Dienstleistungen sind. Der Bun-
desfinanzhof/BFH hat mit Urteil vom 20.4.2023 (Az. VI R 24/20) 
jetzt für Klarheit gesorgt und bestätigte die vielfach bestehen-
de Verwaltungspraxis, nach der (bisher) Wohnungseigentümer 

und jetzt auch Mieter die Steuerermäßigungen in Anspruch 
nehmen können. Dies, obwohl diese Personenkreise nicht die 
Auftraggeber für die Dienstleistungen sind. Vielmehr erfolgt 
eine Beauftragung regelmäßig durch die Hausverwaltung. Die-
se ist auch der Empfänger der Rechnung. 

Rechnung nicht entscheidend
Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung (Vorinstanz: Nieder-
sächsisches FG, Urteil vom 8.5.2019, 4 K 120/18) hat der BFH 
in dem Urteil klargestellt, dass es für die Steuerermäßigung 
weder darauf ankommt, dass der Steuerpflichtige die Verträ-
ge mit den Dienstleistern abgeschlossen hat, noch im Besitz 
der Rechnungen ist. Als Nachweis reicht eine Wohnnebenkos-
tenabrechnung bzw. eine entsprechende Bescheinigung der 
Hausverwaltung nach anerkanntem Muster sowie der Nach-
weis einer unbaren Zahlung. 
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Verzinsung von  
Darlehensforderungen 
Verdeckte Gewinnausschüttung
Unter einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung wird eine Vermögensmin-
derung oder verhinderte Vermögens-
mehrung bei einer Kapitalgesellschaft 
verstanden, welche durch das Gesell-
schaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf 
den Gewinn auswirkt und keine offene 
Ausschüttung darstellt. Eine Veranlas-
sung durch das Gesellschaftsverhältnis 
ist in allen Fällen gegeben, in denen die 
Kapitalgesellschaft einem Gesellschaf-
ter einen Vermögensvorteil zuwendet, 
den sie einem Nichtgesellschafter nicht 
gewährt hätte („Fremdvergleich“).

Margenteilungsgrundsatz
Im Streitfall hat eine GmbH ihrem Mehr- 

heitsgesellschafter-Geschäftsführer in 
den Jahren 2014 und 2015 ein Darle-
hen unverzinslich und ohne Sicherhei-
ten überlassen. Der Gesellschafter argu-
mentierte, es gäbe sowieso keine Einla-
gezinsen. Das Finanzamt nahm hinge-
gen nach dem Margenteilungsgrund-
satz einen fremdüblichen Zinssatz von 
4,5 % an. Den Zinssatz errechnete das 
Finanzamt aus der Hälfte des allgemei-
nen Überziehungszinssatzes von 9 %. 
Dem Margenteilungsgrundsatz liegt die 
Überlegung zu Grunde, dass sich pri-
vate Darlehensgeber und -nehmer die 
bankübliche Marge zwischen Soll- und 
Habenzinsen teilen. Der BFH hat die-
sen Grundsatz in seinem Urteil bestätigt 
(BFH- Urteil vom 22.2.2023 I R 27/20).

Zukunftsfinanzierungsgesetz
Mitarbeiterkapitalbeteiligungen 
Die unentgeltliche oder verbilligte 
Überlassung von Kapitalbeteiligun-
gen am eigenen Unternehmen an die 
Arbeitnehmer des Unternehmens, wie 
u. a. vom Arbeitgeber ausgegebene 
Aktien, Wandelschuldverschreibungen, 
Genussscheine, Genossenschaftsbetei-
ligungen usw. (vgl. § 2 fünftes Vermö-
gensbildungsgesetz), ist nach aktuellem 
Rechtsstand bis zu einem Höchstbetrag 
von € 1.440,00 im Jahr steuerfrei. Sozi-
alversicherungsfreiheit besteht analog 
bis in gleicher Höhe. Voraussetzung ist, 
dass die Beteiligung mindestens allen 
Arbeitnehmern offensteht, die im Zeit-
punkt der Bekanntgabe des Angebots 
ein Jahr oder länger ununterbrochen in 
einem gegenwärtigen Dienstverhältnis 
zum Unternehmen stehen (§ 3 Nr. 39 
Einkommensteuergesetz/EStG). 

Zukunftsfinanzierungsgesetz
Dieser Freibetrag soll nun im Rahmen 
des geplanten „Gesetz zur Finanzie-
rung von zukunftssichernden Investi-
tionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz/
ZuFinG)“ auf € 5.000,00 im Jahr erhöht 
werden. Darüber hinaus soll die steu-
erliche Begünstigung nur noch für sol-

che Vermögensbeteiligungen gewährt 
werden, die zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt wer-
den (§ 3 Nr. 39 Satz 2 EStG-E). Damit 
ist eine steuerfreie Vermögensbildung 
durch Entgeltumwandlung künftig nicht 
mehr möglich. 

Aufgeschobene Besteuerung
Das Zukunftsfinanzierungsgesetz ent-
hält darüber hinaus weitere Maßnahmen 
für Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit aus Vermögensbeteiligungen, 
insbesondere im Hinblick auf die Frist 
für die aufgeschobene Besteuerung  
(§ 19a EStG). Diese beträgt gegenwärtig 
12 Jahre und soll auf 20 Jahre verlän-
gert werden. Damit müssen Arbeitneh-
mer geldwerte Vorteile aus vom Arbeit-
geber zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewährten Vermö-
gensbeteiligungen am eigenen Unter-
nehmen erst nach 20 Jahren oder bei 
früherer Veräußerung/Übertragung der 
Besteuerung unterwerfen. Damit soll 
der sogenannten „Dry-In Liquiditätspro-
blematik“ entgegengewirkt werden, die 
besonders Start-up-Unternehmen und 
deren Mitarbeiter in der Vergangenheit 
belastete. 

Entgeltfortzahlung 
an Feiertagen  

Bundeseinheitliche Feiertage
Arbeitgeber sind nach § 2 Abs. 1 
Entgeltfortzahlungsgesetz/EFZG 
verpflichtet, ihren Beschäftigten 
das Arbeitsentgelt fortzuzah-
len, wenn infolge eines gesetz-
lichen Feiertages die Arbeit aus-
fällt. Fällt der Feiertag auf einen 
Sonntag, besteht keine Lohnfort-
zahlungspflicht nach § 2 Abs. 1 
EFZG, da der Arbeitnehmer oh-
nehin nicht gearbeitet hätte. Die 
Lohnfortzahlungspflicht umfasst 
gesetzliche Feiertage, die durch 
Bundes- oder Landesgesetze 
angeordnet sind und für diese 
im Grundsatz ein Arbeitsverbot 
besteht. 

Nicht bundeseinheitliche
Feiertage
Mariä Himmelfahrt (15. August) ist 
nur in Bayern und im Saarland ein 
gesetzlicher Feiertag. In solchen 
Fällen stellt sich die Frage, ob 
Arbeitgeber, die ihren Firmensitz 
außerhalb dieser Bundesländer 
haben, zur Lohnfortzahlung ver-
pflichtet sind. Eine Lohnfortzah-
lungspflicht besteht dann, wenn 
der Beschäftigungsort des Ar-
beitnehmers in dem jeweiligen 
Bundesland liegt, in dem Ma-
riä Himmelfahrt ein gesetzlicher 
Feiertag ist. Maßgeblich ist somit 
weder der Firmenstandort des 
Arbeitgebers noch der Wohnsitz 
des Arbeitnehmers. Maßgeblich 
ist vielmehr der Beschäftigungs-
ort. Der Arbeitnehmer muss in 
dem Bundesland tätig sein, in 
dem ein gesetzlicher Feiertag 
besteht. 
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Vergleichswertverfahren 
Vergleichswertverfahren 
Finanzbehörden nutzen für die Ermittlung der für die Erb-
schaft- und Schenkungsteuer maßgeblichen Grundbesitz-
werte vorrangig das sogenannte Vergleichswertverfahren. 
Zugrunde gelegt werden hier Vergleichspreise bzw. Ver-
gleichsfaktoren der Gutachterausschüsse. 

Anhängiges Revisionsverfahren 
Ob letztlich die von den Gutachterausschüssen ermittel-
ten und den Finanzämtern mitgeteilten Vergleichspreise für 

die Beteiligten im Steuerrechtsverhältnis verbindlich und ei-
ner gerichtlichen Überprüfung regelmäßig nicht zugänglich 
sind, wird der Bundesfinanzhof in einem anhängigen Revi-
sionsverfahren entscheiden (Aktenzeichen BFH II R 6/23, 
Vorinstanz: Niedersächsisches FG, Urteil vom 1.12.2022, 
1 K 90/19). Betroffene Steuerpflichtige sollten gegen Fest-
stellungsbescheide, bei denen Grundbesitzwerte mittels 
Vergleichspreisen/Vergleichsfaktoren festgestellt worden 
sind, unter Bezug auf das anhängige Verfahren Einspruch 
einlegen. 

Kontodaten-Übermittlung 2023

Automatischer Informationsaustausch
Erstmalig zum 30.9.2017 begann der sogenannte automa-
tische Informationsaustausch über Finanzkonten. Damals 
waren es 50 Staaten, die Informationen nach Deutschland 
übermittelten. Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Infor-
mationsübermittlung durch das Bundeszentralamt für Steu-
ern ist die Zinsinformationsverordnung/ZIV. 

108 Staaten melden
Mittlerweile sind es 108 Staaten, die Kontodaten nach 
Deutschland schicken. Gegenüber 2022 neu hinzugekom-
men ist der Inselstaat Jamaica (Staat 45, vgl. BMF-Schrei-
ben vom 20.7.2023, IV B 6 - S 1315/19/10030 :057). Alle 
Staaten übermitteln Kontodaten aus dem Jahr 2022 zum 

30.9.2023 an das Bundeszentralamt für Steuern.

Anschreiben vom Finanzamt
Steuerpflichtige, die für das betreffende Meldejahr keine 
ausländischen Kapitalerträge erklärt haben, erhalten regel-
mäßig von ihrem Wohnsitzfinanzamt „Anschreiben zur Sach-
verhaltsaufklärung“. Die Adressaten werden aufgefordert, 
sämtliche Erträgnis-Aufstellungen zu den ausländischen Ka-
pitaleinkünften einzureichen. Da es sich hier regelmäßig um 
ausländische Sachverhalte handelt, trifft den Steuerpflichti-
gen eine erhöhte Mitwirkungspflicht (§ 90 Abs 2 Abgaben-
ordnung/AO). Dies bedeutet, dass die erforderlichen Be-
weismittel vom Steuerpflichtigen selbst zu beschaffen sind 
(z. B. die erforderlichen Kontounterlagen).  

Inflationsausgleichsprämie  
Inflationsausgleichsprämie 
Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern eine steuerfreie In-
flationsausgleichsprämie gemäß § 3 Nummer 11c Einkom-
mensteuergesetz/EStG zahlen. Steuerfrei zugewendet wer-
den können bis zu € 3.000,00. Die Zuwendungen können 
noch bis 31.12.2024 gezahlt werden. 

Überstundenvergütung 
Das Bundesfinanzministerium/BMF hat unter dem Link https://
www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2022-
12-07-FAQ-Inflationsausgleichspraemie.html) Antworten zu 
den häufigsten Fragen rund um die Inflationsausgleichsprä-
mie veröffentlicht. Unter Punkt 15 stellt das BMF klar, dass 
in den Fällen, in denen im Zeitpunkt der Vereinbarung oder 
der Zusage der Sonderzahlung kein Anspruch des Arbeit-
nehmers auf eine Vergütung von Überstunden besteht und 
lediglich die Möglichkeit des Freizeitausgleichs besteht, eine 
Prämienzahlung steuerfrei möglich ist.  ©
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Verzinsung von  
Darlehensforderungen 
Verdeckte Gewinnausschüttung
Unter einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung wird eine Vermögensmin-
derung oder verhinderte Vermögens-
mehrung bei einer Kapitalgesellschaft 
verstanden, welche durch das Gesell-
schaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf 
den Gewinn auswirkt und keine offene 
Ausschüttung darstellt. Eine Veranlas-
sung durch das Gesellschaftsverhältnis 
ist in allen Fällen gegeben, in denen die 
Kapitalgesellschaft einem Gesellschaf-
ter einen Vermögensvorteil zuwendet, 
den sie einem Nichtgesellschafter nicht 
gewährt hätte („Fremdvergleich“).

Margenteilungsgrundsatz
Im Streitfall hat eine GmbH ihrem Mehr- 

heitsgesellschafter-Geschäftsführer in 
den Jahren 2014 und 2015 ein Darle-
hen unverzinslich und ohne Sicherhei-
ten überlassen. Der Gesellschafter argu-
mentierte, es gäbe sowieso keine Einla-
gezinsen. Das Finanzamt nahm hinge-
gen nach dem Margenteilungsgrund-
satz einen fremdüblichen Zinssatz von 
4,5 % an. Den Zinssatz errechnete das 
Finanzamt aus der Hälfte des allgemei-
nen Überziehungszinssatzes von 9 %. 
Dem Margenteilungsgrundsatz liegt die 
Überlegung zu Grunde, dass sich pri-
vate Darlehensgeber und -nehmer die 
bankübliche Marge zwischen Soll- und 
Habenzinsen teilen. Der BFH hat die-
sen Grundsatz in seinem Urteil bestätigt 
(BFH- Urteil vom 22.2.2023 I R 27/20).

Zukunftsfinanzierungsgesetz
Mitarbeiterkapitalbeteiligungen 
Die unentgeltliche oder verbilligte 
Überlassung von Kapitalbeteiligun-
gen am eigenen Unternehmen an die 
Arbeitnehmer des Unternehmens, wie 
u. a. vom Arbeitgeber ausgegebene 
Aktien, Wandelschuldverschreibungen, 
Genussscheine, Genossenschaftsbetei-
ligungen usw. (vgl. § 2 fünftes Vermö-
gensbildungsgesetz), ist nach aktuellem 
Rechtsstand bis zu einem Höchstbetrag 
von € 1.440,00 im Jahr steuerfrei. Sozi-
alversicherungsfreiheit besteht analog 
bis in gleicher Höhe. Voraussetzung ist, 
dass die Beteiligung mindestens allen 
Arbeitnehmern offensteht, die im Zeit-
punkt der Bekanntgabe des Angebots 
ein Jahr oder länger ununterbrochen in 
einem gegenwärtigen Dienstverhältnis 
zum Unternehmen stehen (§ 3 Nr. 39 
Einkommensteuergesetz/EStG). 

Zukunftsfinanzierungsgesetz
Dieser Freibetrag soll nun im Rahmen 
des geplanten „Gesetz zur Finanzie-
rung von zukunftssichernden Investi-
tionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz/
ZuFinG)“ auf € 5.000,00 im Jahr erhöht 
werden. Darüber hinaus soll die steu-
erliche Begünstigung nur noch für sol-

che Vermögensbeteiligungen gewährt 
werden, die zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt wer-
den (§ 3 Nr. 39 Satz 2 EStG-E). Damit 
ist eine steuerfreie Vermögensbildung 
durch Entgeltumwandlung künftig nicht 
mehr möglich. 

Aufgeschobene Besteuerung
Das Zukunftsfinanzierungsgesetz ent-
hält darüber hinaus weitere Maßnahmen 
für Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit aus Vermögensbeteiligungen, 
insbesondere im Hinblick auf die Frist 
für die aufgeschobene Besteuerung  
(§ 19a EStG). Diese beträgt gegenwärtig 
12 Jahre und soll auf 20 Jahre verlän-
gert werden. Damit müssen Arbeitneh-
mer geldwerte Vorteile aus vom Arbeit-
geber zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewährten Vermö-
gensbeteiligungen am eigenen Unter-
nehmen erst nach 20 Jahren oder bei 
früherer Veräußerung/Übertragung der 
Besteuerung unterwerfen. Damit soll 
der sogenannten „Dry-In Liquiditätspro-
blematik“ entgegengewirkt werden, die 
besonders Start-up-Unternehmen und 
deren Mitarbeiter in der Vergangenheit 
belastete. 

Entgeltfortzahlung 
an Feiertagen  

Bundeseinheitliche Feiertage
Arbeitgeber sind nach § 2 Abs. 1 
Entgeltfortzahlungsgesetz/EFZG 
verpflichtet, ihren Beschäftigten 
das Arbeitsentgelt fortzuzah-
len, wenn infolge eines gesetz-
lichen Feiertages die Arbeit aus-
fällt. Fällt der Feiertag auf einen 
Sonntag, besteht keine Lohnfort-
zahlungspflicht nach § 2 Abs. 1 
EFZG, da der Arbeitnehmer oh-
nehin nicht gearbeitet hätte. Die 
Lohnfortzahlungspflicht umfasst 
gesetzliche Feiertage, die durch 
Bundes- oder Landesgesetze 
angeordnet sind und für diese 
im Grundsatz ein Arbeitsverbot 
besteht. 

Nicht bundeseinheitliche
Feiertage
Mariä Himmelfahrt (15. August) ist 
nur in Bayern und im Saarland ein 
gesetzlicher Feiertag. In solchen 
Fällen stellt sich die Frage, ob 
Arbeitgeber, die ihren Firmensitz 
außerhalb dieser Bundesländer 
haben, zur Lohnfortzahlung ver-
pflichtet sind. Eine Lohnfortzah-
lungspflicht besteht dann, wenn 
der Beschäftigungsort des Ar-
beitnehmers in dem jeweiligen 
Bundesland liegt, in dem Ma-
riä Himmelfahrt ein gesetzlicher 
Feiertag ist. Maßgeblich ist somit 
weder der Firmenstandort des 
Arbeitgebers noch der Wohnsitz 
des Arbeitnehmers. Maßgeblich 
ist vielmehr der Beschäftigungs-
ort. Der Arbeitnehmer muss in 
dem Bundesland tätig sein, in 
dem ein gesetzlicher Feiertag 
besteht. 
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weismittel vom Steuerpflichtigen selbst zu beschaffen sind 
(z. B. die erforderlichen Kontounterlagen).  
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nehmers auf eine Vergütung von Überstunden besteht und 
lediglich die Möglichkeit des Freizeitausgleichs besteht, eine 
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Kryptowährungen 
Steuerpflichtige Transaktion
Der Bundesfinanzhof/BFH zählt Kryp-
tos als virtuelle Währungen zu den an-
deren Wirtschaftsgütern. Damit sind 
Krypto-Währungen ein Gegenstand, 
deren Erwerb und Veräußerung zu ei-
nem steuerpflichtigen privaten Veräu-
ßerungsgeschäft führt, wenn zwischen 
Erwerb und Veräußerung nicht mehr als 
ein Jahr Zeitspanne liegt (Urteil vom 
14.2.2023 (Az. IX R 3/22).

Erste Sammelauskunftsersuchen
Die Finanzverwaltung Nordrhein-West-
falen hat bereits erste Sammelaus-
kunftsersuchen an Betreiber von Kryp-
to-Börsen gesendet und Informatio-
nen über Kryptotransaktionen einge-
holt. Spekulanten mit Kryptowährun-
gen kaufen und verkaufen nicht ano-
nym. Die sogenannten Private Keys, 

welche erforderlich sind um Transak-
tionen zu initiieren, verraten jede da-
hinter stehende natürliche Person einer 
Transaktion. Mit Hilfe der Public Keys 
lässt sich auch die Transaktionshistorie 
und die Anzahl der gehaltenen Krypto-
Token einsehen (vergleichbar wie ein 
Kontoauszug). Die personelle Zuord-
nung von Public Keys lässt sich über 
die Private Keys nachweisen. 

Selbstanzeige
Die Finanzverwaltung NRW wertet der-
zeit die Datensätze aus. Auch andere 
Bundesländer haben inzwischen Ein-
sicht in die Datensätze. Wurden in den 
vergangenen Jahren Gewinne aus 
Krypto-Transaktionen erzielt und nicht 
versteuert, sollte eine Selbstanzeige ins 
Auge gefasst werden. 

Homepage 

Computerhardware und Soft-
ware
Die Finanzverwaltung hat 
mit dem Schreiben des Bun-
desfinanzministeriums vom 
22.2.2022 (Aktenzeichen IV C 
3 - S 2190/21/10002 :025,BSt-
Bl 2022 I S. 187) Steuerpflichti-
gen die Möglichkeit geschaffen, 
Computerhardware und Soft-
ware innerhalb eines Jahres 
bzw. im Anschaffungsjahr abzu-
schreiben. Diese Regelung gilt 
abweichend von der amtlichen 
AfA-Tabelle, in der für Compu-
terhardware und Software un-
verändert eine Nutzungsdauer 
von drei Jahren festgeschrie-
ben ist.

Homepage 
Aufwendungen für eine Home-
page fallen nach Auffassung 
der Finanzverwaltung nicht in 
den Anwendungsbereich des 
BMF-Schreibens für Computer-
hardware und Software. Es gilt 
daher die für die technische 
Nutzungsdauer von Software 
allgemeine Frist von drei Jah-
ren als maßgebliche Abschrei-
bungsfrist (OFD Frankfurt/M. 
vom 22.3.2023 - S 2190 A - 
031 - St 214). Bei der üblichen 
Beauftragung eines fremden 
Dritten mit der Erstellung der 
Homepage erfolgt eine Aktivie-
rung der Anschaffungskosten 
und eine Abschreibung über 
drei Jahre. Ausnahmen gelten, 
wenn die Anschaffungskosten 
(netto) € 800,00 nicht über-
steigen. Dann gelten die Rege-
lungen für geringwertige Wirt-
schaftsgüter. Bei einer Home-
page handelt es sich inso-
fern um ein immaterielles Wirt-
schaftsgut. 

Geldtransfers ins Ausland   
Meldepflichten an die Deutsche Bun-
desbank 
Wird ein Konto/Depot im Ausland unter-
halten oder besteht an einer ausländi-
schen Betriebsstätte oder an einem 
Unternehmen eine wesentliche Betei-
ligung oder wird eine Ferienwohnung 
im Ausland unterhalten, müssen die 
Meldepflichten für Geldtransfers an die 
Deutsche Bundesbank beachtet wer-
den.

Geldtransfers
Inländer müssen grundsätzlich alle Zah-
lungen melden, die sie von Ausländern 
oder für deren Rechnung von Inlän-
dern entgegennehmen oder an Auslän-
der oder für deren Rechnung an Inlän-
der leisten (§ 67 Abs. 1 der Außenwirt-
schaftsverordnung/AWV). Ausgenom-
men sind Zahlungen bis zu € 12.500,00 
oder Zahlungen, die in Verbindung mit 
einer Warenein- und - ausfuhr geleistet 
werden oder Zahlungen in Verbindung 
mit kurzfristigen Krediten mit Laufzeiten 
von nicht mehr als zwölf Monaten. 

Transfers auf eigene Auslandskonten
Keine Meldepflicht besteht allerdings 

für Überweisungen von einem eige-
nen Inlandskonto auf ein eigenes Aus-
landskonto. Das heißt, wenn ein Konto 
in Österreich oder der Schweiz oder 
einem anderen Drittland eröffnet und 
dieses von Deutschland aus mit Gut-
haben befüllt wird, müssen keine Mel-
dungen erfolgen. Denn wirtschaftlich 
betrachtet fließt mit Transaktionen zwi-
schen eigenen Konten kein Geld ins 
Ausland. Eine Meldepflicht besteht 
allerdings dann, wenn vom Auslands-
konto weitere Überweisungen auf Dritt-
konten im Ausland getätigt werden. 

Selbstständige Meldepflicht
Werden meldepflichtige Sachverhalte 
erfüllt, muss die Meldung selbststän-
dig getätigt werden. Eine Aufforderung 
durch die Deutsche Bundesbank oder 
die überweisenden Inlands-/Auslands-
bank erfolgt nicht. Zahlungen müssen 
bis zum 7. Kalendertag des Folgemo-
nats gemeldet werden. Verstöße gegen 
die Meldepflichten können mit Bußgeld 
geahndet werden. 
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Übertragung eines verpachteten Betriebs 

Übertragung von Betriebsvermögen 
Betriebsvermögen genießt im Erbschaft- und Schenkung-
steuerrecht besondere Steuerprivilegien. Steuerbegünstig-
tes Betriebsvermögen ist solches Betriebsvermögen, das im 
Zeitpunkt der Steuerentstehung als solches vom Erblasser 
oder Schenker auf den Erwerber übergeht. Der Erblasser/
Schenker muss dabei selbst von ihm stammendes Betriebs-
vermögen einem Erben/Begünstigten zuweisen und der Er-
werber muss den Betrieb als solches fortführen.

Verpachtete Betriebe
Verpachtetes Betriebsvermögen zählt grundsätzlich zum be-
günstigungsfähigen Betriebsvermögen. Grundstücke, für die 
eine Nutzungsüberlassung im Rahmen der Verpachtung ei-
nes ganzen Betriebs erfolgt und der Verpächter als Erblas-
ser bzw. Schenker die Einnahmen ertragsteuerlich zu den 
Gewinneinkünften (nicht zu Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung) hinzugerechnet hat, sind vom steuerschädli-
chen Verwaltungsvermögen ausgenommen. 

Voraussetzungen 
Die Finanzverwaltung knüpft die Ausnahmeregelung für eine 
Betriebsverpachtung im Ganzen an eine der folgenden Vor-
aussetzungen (Erbschaftsteuer-Richtlinien RE 13b.15): (1) der 
Erbe, auf den der verpachtete Betrieb übergeht, ist bereits 
Pächter des Betriebs oder (2) – bei einer Schenkung unter 
Lebenden – der Verpächter hat den Pächter im Zusammen-
hang mit einer unbefristeten Verpachtung durch eine letztwil-
lige Verfügung oder eine rechtsgeschäftliche Verfügung als 
Erben eingesetzt oder (3) der Beschenkte kann den Betrieb 
noch nicht selber führen, weil ihm z. B. die dazu erforderliche 
Qualifikation noch fehlt und der Schenker im Hinblick darauf 
den verschenkten Betrieb für eine Übergangszeit von maxi-
mal zehn Jahren an einen Dritten verpachtet hat. 

Ausnahmen
Die Steuerbegünstigungen gelten darüber hinaus nicht für 
verpachtete Betriebe, die vor ihrer Verpachtung die Voraus-
setzungen als begünstigtes Vermögen nicht erfüllt haben. 

Deutschlandticket  
Deutschlandticket
Seit dem 1.5.2023 gilt das Deutschlandticket. Nutzer dieses 
Tickets können damit für € 49,00 pro Monat in Regionalzü-
gen (öffentlicher Personennahverkehr) durch ganz Deutsch-
land fahren (vgl. https://www.bundesregierung.de/breg-de/
aktuelles/deutschlandticket-2134074). Nutzen Arbeitnehmer 
das Ticket auch für Fahrten zur Arbeitsstelle und zahlt der Ar-
beitgeber dafür einen Zuschuss bzw. übernimmt er die Kos-
ten, sind die Zuwendungen im Rahmen des § 3 Nr. 15 Ein-
kommensteuergesetz/EStG lohnsteuerfrei. Voraussetzung 
ist, dass die Zuschüsse des Arbeitgebers zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Die Steu-
erbefreiung bleibt außerdem auf die Höhe der tatsächlichen 
Aufwendungen des Arbeitnehmers beschränkt.

Keine Vereinfachungsregelung
Eine dem 9-€-Ticket aus 2022 entsprechende Vereinfa-
chungsregelung, nach dieser Zuschüsse der Arbeitgeber 
steuerfrei bleiben, wenn diese höher sind als die tatsächli-
chen Aufwendungen der Arbeitnehmer, in der Jahresbetrach-
tung jedoch die tatsächlichen Aufwendungen nicht überstei-
gen (BMF-Schreiben vom 30.5.2022 BStBl 2022 I S 922), 
ist für das Deutschlandticket nicht vorgesehen. Arbeitgeber 
sollten daher Zuschüsse an den Ticketpreis anpassen. Über-
schießende Beträge stellen einen lohnsteuerpflichtigen Be-
zug dar.

Minijobber
Bei Minijobbern ist das Deutschlandticket bei der Ermittlung 
des regelmäßigen Verdienstes nicht zu berücksichtigen. Das 

heißt, der Minijobber kann zu den € 520,00 im Monat das 
Deutschlandticket erhalten. An dem Minijob-Status ändert 
sich dadurch nichts. Das Ticket ist auch nicht bei der Be-
rechnung der Sozialversicherungsbeiträge, der Umlage U1, 
U2 oder der Insolvenzgeldumlage zu berücksichtigen. Un-
berücksichtigt bleibt das Deutschlandticket auch bei Jahres- 
oder Abmeldungen.
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Kryptowährungen 
Steuerpflichtige Transaktion
Der Bundesfinanzhof/BFH zählt Kryp-
tos als virtuelle Währungen zu den an-
deren Wirtschaftsgütern. Damit sind 
Krypto-Währungen ein Gegenstand, 
deren Erwerb und Veräußerung zu ei-
nem steuerpflichtigen privaten Veräu-
ßerungsgeschäft führt, wenn zwischen 
Erwerb und Veräußerung nicht mehr als 
ein Jahr Zeitspanne liegt (Urteil vom 
14.2.2023 (Az. IX R 3/22).

Erste Sammelauskunftsersuchen
Die Finanzverwaltung Nordrhein-West-
falen hat bereits erste Sammelaus-
kunftsersuchen an Betreiber von Kryp-
to-Börsen gesendet und Informatio-
nen über Kryptotransaktionen einge-
holt. Spekulanten mit Kryptowährun-
gen kaufen und verkaufen nicht ano-
nym. Die sogenannten Private Keys, 

welche erforderlich sind um Transak-
tionen zu initiieren, verraten jede da-
hinter stehende natürliche Person einer 
Transaktion. Mit Hilfe der Public Keys 
lässt sich auch die Transaktionshistorie 
und die Anzahl der gehaltenen Krypto-
Token einsehen (vergleichbar wie ein 
Kontoauszug). Die personelle Zuord-
nung von Public Keys lässt sich über 
die Private Keys nachweisen. 

Selbstanzeige
Die Finanzverwaltung NRW wertet der-
zeit die Datensätze aus. Auch andere 
Bundesländer haben inzwischen Ein-
sicht in die Datensätze. Wurden in den 
vergangenen Jahren Gewinne aus 
Krypto-Transaktionen erzielt und nicht 
versteuert, sollte eine Selbstanzeige ins 
Auge gefasst werden. 

Homepage 

Computerhardware und Soft-
ware
Die Finanzverwaltung hat 
mit dem Schreiben des Bun-
desfinanzministeriums vom 
22.2.2022 (Aktenzeichen IV C 
3 - S 2190/21/10002 :025,BSt-
Bl 2022 I S. 187) Steuerpflichti-
gen die Möglichkeit geschaffen, 
Computerhardware und Soft-
ware innerhalb eines Jahres 
bzw. im Anschaffungsjahr abzu-
schreiben. Diese Regelung gilt 
abweichend von der amtlichen 
AfA-Tabelle, in der für Compu-
terhardware und Software un-
verändert eine Nutzungsdauer 
von drei Jahren festgeschrie-
ben ist.

Homepage 
Aufwendungen für eine Home-
page fallen nach Auffassung 
der Finanzverwaltung nicht in 
den Anwendungsbereich des 
BMF-Schreibens für Computer-
hardware und Software. Es gilt 
daher die für die technische 
Nutzungsdauer von Software 
allgemeine Frist von drei Jah-
ren als maßgebliche Abschrei-
bungsfrist (OFD Frankfurt/M. 
vom 22.3.2023 - S 2190 A - 
031 - St 214). Bei der üblichen 
Beauftragung eines fremden 
Dritten mit der Erstellung der 
Homepage erfolgt eine Aktivie-
rung der Anschaffungskosten 
und eine Abschreibung über 
drei Jahre. Ausnahmen gelten, 
wenn die Anschaffungskosten 
(netto) € 800,00 nicht über-
steigen. Dann gelten die Rege-
lungen für geringwertige Wirt-
schaftsgüter. Bei einer Home-
page handelt es sich inso-
fern um ein immaterielles Wirt-
schaftsgut. 

Geldtransfers ins Ausland   
Meldepflichten an die Deutsche Bun-
desbank 
Wird ein Konto/Depot im Ausland unter-
halten oder besteht an einer ausländi-
schen Betriebsstätte oder an einem 
Unternehmen eine wesentliche Betei-
ligung oder wird eine Ferienwohnung 
im Ausland unterhalten, müssen die 
Meldepflichten für Geldtransfers an die 
Deutsche Bundesbank beachtet wer-
den.

Geldtransfers
Inländer müssen grundsätzlich alle Zah-
lungen melden, die sie von Ausländern 
oder für deren Rechnung von Inlän-
dern entgegennehmen oder an Auslän-
der oder für deren Rechnung an Inlän-
der leisten (§ 67 Abs. 1 der Außenwirt-
schaftsverordnung/AWV). Ausgenom-
men sind Zahlungen bis zu € 12.500,00 
oder Zahlungen, die in Verbindung mit 
einer Warenein- und - ausfuhr geleistet 
werden oder Zahlungen in Verbindung 
mit kurzfristigen Krediten mit Laufzeiten 
von nicht mehr als zwölf Monaten. 

Transfers auf eigene Auslandskonten
Keine Meldepflicht besteht allerdings 

für Überweisungen von einem eige-
nen Inlandskonto auf ein eigenes Aus-
landskonto. Das heißt, wenn ein Konto 
in Österreich oder der Schweiz oder 
einem anderen Drittland eröffnet und 
dieses von Deutschland aus mit Gut-
haben befüllt wird, müssen keine Mel-
dungen erfolgen. Denn wirtschaftlich 
betrachtet fließt mit Transaktionen zwi-
schen eigenen Konten kein Geld ins 
Ausland. Eine Meldepflicht besteht 
allerdings dann, wenn vom Auslands-
konto weitere Überweisungen auf Dritt-
konten im Ausland getätigt werden. 

Selbstständige Meldepflicht
Werden meldepflichtige Sachverhalte 
erfüllt, muss die Meldung selbststän-
dig getätigt werden. Eine Aufforderung 
durch die Deutsche Bundesbank oder 
die überweisenden Inlands-/Auslands-
bank erfolgt nicht. Zahlungen müssen 
bis zum 7. Kalendertag des Folgemo-
nats gemeldet werden. Verstöße gegen 
die Meldepflichten können mit Bußgeld 
geahndet werden. 
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Übertragung eines verpachteten Betriebs 

Übertragung von Betriebsvermögen 
Betriebsvermögen genießt im Erbschaft- und Schenkung-
steuerrecht besondere Steuerprivilegien. Steuerbegünstig-
tes Betriebsvermögen ist solches Betriebsvermögen, das im 
Zeitpunkt der Steuerentstehung als solches vom Erblasser 
oder Schenker auf den Erwerber übergeht. Der Erblasser/
Schenker muss dabei selbst von ihm stammendes Betriebs-
vermögen einem Erben/Begünstigten zuweisen und der Er-
werber muss den Betrieb als solches fortführen.

Verpachtete Betriebe
Verpachtetes Betriebsvermögen zählt grundsätzlich zum be-
günstigungsfähigen Betriebsvermögen. Grundstücke, für die 
eine Nutzungsüberlassung im Rahmen der Verpachtung ei-
nes ganzen Betriebs erfolgt und der Verpächter als Erblas-
ser bzw. Schenker die Einnahmen ertragsteuerlich zu den 
Gewinneinkünften (nicht zu Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung) hinzugerechnet hat, sind vom steuerschädli-
chen Verwaltungsvermögen ausgenommen. 

Voraussetzungen 
Die Finanzverwaltung knüpft die Ausnahmeregelung für eine 
Betriebsverpachtung im Ganzen an eine der folgenden Vor-
aussetzungen (Erbschaftsteuer-Richtlinien RE 13b.15): (1) der 
Erbe, auf den der verpachtete Betrieb übergeht, ist bereits 
Pächter des Betriebs oder (2) – bei einer Schenkung unter 
Lebenden – der Verpächter hat den Pächter im Zusammen-
hang mit einer unbefristeten Verpachtung durch eine letztwil-
lige Verfügung oder eine rechtsgeschäftliche Verfügung als 
Erben eingesetzt oder (3) der Beschenkte kann den Betrieb 
noch nicht selber führen, weil ihm z. B. die dazu erforderliche 
Qualifikation noch fehlt und der Schenker im Hinblick darauf 
den verschenkten Betrieb für eine Übergangszeit von maxi-
mal zehn Jahren an einen Dritten verpachtet hat. 

Ausnahmen
Die Steuerbegünstigungen gelten darüber hinaus nicht für 
verpachtete Betriebe, die vor ihrer Verpachtung die Voraus-
setzungen als begünstigtes Vermögen nicht erfüllt haben. 

Deutschlandticket  
Deutschlandticket
Seit dem 1.5.2023 gilt das Deutschlandticket. Nutzer dieses 
Tickets können damit für € 49,00 pro Monat in Regionalzü-
gen (öffentlicher Personennahverkehr) durch ganz Deutsch-
land fahren (vgl. https://www.bundesregierung.de/breg-de/
aktuelles/deutschlandticket-2134074). Nutzen Arbeitnehmer 
das Ticket auch für Fahrten zur Arbeitsstelle und zahlt der Ar-
beitgeber dafür einen Zuschuss bzw. übernimmt er die Kos-
ten, sind die Zuwendungen im Rahmen des § 3 Nr. 15 Ein-
kommensteuergesetz/EStG lohnsteuerfrei. Voraussetzung 
ist, dass die Zuschüsse des Arbeitgebers zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Die Steu-
erbefreiung bleibt außerdem auf die Höhe der tatsächlichen 
Aufwendungen des Arbeitnehmers beschränkt.

Keine Vereinfachungsregelung
Eine dem 9-€-Ticket aus 2022 entsprechende Vereinfa-
chungsregelung, nach dieser Zuschüsse der Arbeitgeber 
steuerfrei bleiben, wenn diese höher sind als die tatsächli-
chen Aufwendungen der Arbeitnehmer, in der Jahresbetrach-
tung jedoch die tatsächlichen Aufwendungen nicht überstei-
gen (BMF-Schreiben vom 30.5.2022 BStBl 2022 I S 922), 
ist für das Deutschlandticket nicht vorgesehen. Arbeitgeber 
sollten daher Zuschüsse an den Ticketpreis anpassen. Über-
schießende Beträge stellen einen lohnsteuerpflichtigen Be-
zug dar.

Minijobber
Bei Minijobbern ist das Deutschlandticket bei der Ermittlung 
des regelmäßigen Verdienstes nicht zu berücksichtigen. Das 

heißt, der Minijobber kann zu den € 520,00 im Monat das 
Deutschlandticket erhalten. An dem Minijob-Status ändert 
sich dadurch nichts. Das Ticket ist auch nicht bei der Be-
rechnung der Sozialversicherungsbeiträge, der Umlage U1, 
U2 oder der Insolvenzgeldumlage zu berücksichtigen. Un-
berücksichtigt bleibt das Deutschlandticket auch bei Jahres- 
oder Abmeldungen.
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Pfändungsfreigrenzen 
Pfändungsschutz
Arbeitseinkommen, das in Geld zahlbar ist (dazu zählen neben den Arbeits- und 
Dienstlöhnen auch Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten, Ruhegel-
der usw.), kann nur gepfändet werden, wenn es bestimmte Beträge übersteigt  
(§§ 850 ff. Zivilprozessordnung/ZPO). Diese Pfändungsgrenzen für Arbeitseinkom-
men wurden zum 1.7.2023 erhöht. 

Pfändungsfreigrenzen
Seit dem 1.7.2023 gelten folgende unpfändbare Beträge (vgl. Bekanntmachung 
zu den Pfändungsfreigrenzen 2023 nach § 850c der Zivilprozessordnung): monat-
liches Arbeitsentgelt ist bis zu einem Betrag von € 1.402,28 (bisher € 1.330,16), 
wöchentlich ausgezahltes Arbeitsentgelt bis zu einem Betrag von € 322,72 (bis-
her € 306,12) und täglich ausgezahltes Arbeitsentgelt ist bis zu einem Betrag 
von € 64,54 (bisher € 61,22) pfändungsfrei. Die Beträge erhöhen sich jeweils 
abhängig von der Auszahlungsperiode zwischen € 443,00 bzw. € 20,00, wenn 
der Schuldner Unterhaltsleistungen erbringen muss. 

Erbschaftsteuerstatistik
Erbschaft-/Schenkungsteuer 
Freigebige Zuwendungen und Erwerbe von Todes wegen unterliegen der Schen-
kungs- bzw. der Erbschaftsteuer (§§ 7, 3 Erbschaftsteuergesetz/ErbStG). Die Höhe 
der Steuer richtet sich nach den persönlichen Verhältnissen der Erben/Beschenk-
ten zum Erblasser/Schenker (Verwandtschaftsgrad) sowie nach der Höhe des Er-
werbs.

Mehr als 100 Milliarden übertragen
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben Finanzämter im vergange-
nen Jahr 2022 Vermögen in Höhe von € 101,4 Mrd. veranlagt, was dem Staat 
stattliche Steuereinnahmen bescherte. So wurde die Erbschaft- und Schenkung-
steuer im Jahr 2022 auf € 11,4 Mrd. festgesetzt, davon € 8,1 Mrd. an Erbschaft-
steuern. Die vom Verwandtschaftsgrad zum Erblasser/Schenker abhängigen per-
sönlichen Freibeträge betrugen bei den Erbschaften € 16,4 Mrd. 

Zahlungstermine

Oktober 2023

10. Umsatzsteuer mtl. für September bzw. 
August mit Dauerfristverlängerung bei 
Sondervorauszahlung 1/11 Abschlag. 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag sowie 
Kirchenlohnsteuer für September

13. Ablauf der Zahlungsschonfrist für Um-
satzsteuer, Lohn- und Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei 
Barzahlung und Zahlung per Scheck.

25. Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge Oktober 
(Einreichung Beitragsnachweis)

27. Sozialversicherungsbeiträge Oktober 
(Beitragszahlung)

November 2023

10. Umsatzsteuer mtl. für Oktober bzw. 
September mit Dauerfristverlängerung 
bei Sondervorauszahlung 1/11 Abschlag. 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag sowie 
Kirchenlohnsteuer für Oktober

13. Ablauf der Zahlungsschonfrist für Um-
satzsteuer, Lohn- und Kirchenlohn-
steuer, Solidaritätszuschlag. Dies gilt 
nicht bei Barzahlung und Zahlung per 
Scheck.

24. Sozialversicherungsbeiträge November 
(Einreichung Beitragsnachweis)

*27. Zusammenfassende Meldung 

28. Sozialversicherungsbeiträge November 
(Beitragszahlung)

Dezember 2023

*11. Umsatzsteuer mtl. für November bzw. 
Oktober mit Dauerfristverlängerung bei 
Sondervorauszahlung 1/11 Abschlag.
Lohnsteuer, Kirchenlohnsteuer für  
November Einkommensteuer, Kirchen-
steuer, Körperschaftsteuer, Solidaritäts-
zuschlag  

14. Ablauf der Zahlungsschonfrist für Um-
satzsteuer, Lohn- und Kirchenlohnsteu-
er, Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer, Solidaritätszuschlag. Dies gilt 
nicht bei Barzahlung und Zahlung per 
Scheck.

21. Sozialversicherungsbeiträge Dezember 
(Einreichung Beitragsnachweis)

*27. Sozialversicherungsbeiträge Dezember 
(Beitragszahlung)
Zusammenfassende Meldung

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck  
gelten erst drei Tage nach Eingang als geleistet.
*  Verschiebung auf diesen Tag wegen Feiertag (§ 108 
Abs. 3 AO)
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